
Vertriebsinfo Nr. 12-2023

Berufsunfähigkeitsversicherung

Berufsunfähigkeit – 
das ist neu für Akademiker
Ab sofort profitieren insbesondere die Akademiker unter Ihren Kunden von unserer verbesserten SBU. 

Update für 
Akademiker

Karrieregarantie
Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler können ihre Berufs
unfähigkeitsrente durch die Karrieregarantie weiter anheben. Die Ober
grenze der versicherbaren BURente beträgt 72.000 Euro jährlich.

Verbesserte Nachversicherungsgarantien

•  Ereignisabhängige Nachversicherungsgarantien  
Die Summe der ereignisabhängigen Nachversicherungen kann 
nun auch mehr als 100 % der Anfangsrente betragen.

•  Ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantien  
Die Summe aller sich daraus ergebenden Erhöhungen der 
jährlichen Rente betragen dabei insgesamt maximal 6.000 Euro. 
Auch Versicherungsverträge mit einem Zuschlag oder Ausschluss 
erhalten nun die Möglichkeit zur Nachversicherung.

•  Nachversicherungsgarantie für Azubis und Studierende  
Bei erfolgreichem Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums 
kann die Jahresrente wie folgt angehoben werden:

 Azubis: auf jährlich 21.000 Euro
 Studierende: auf jährlich 30.000 Euro

 Hinweis: Die 60%Regelung findet hier keine Anwendung.

Verbesserte Teilzeitklausel
Der Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit muss uns nicht mehr  
angezeigt werden. 

Verbesserte AU-Klausel
Kunden, die AULeistungen beantragen, brauchen die dafür  
erforderlichen Unterlagen nicht mehr einreichen.

Aktion bis 31.03.2024
Akademiker-SBU mit vereinfachter Gesundheitsprüfung

Voraussetzungen:

•  Berufstätig mit Hochschulabschluss einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule

• Maximales Eintrittsalter: 35 Jahre

•  BURente liegt bei max. 2.250 Euro / Jahressumme  
27.000 Euro

• Es werden alle Tarife der SBU angeboten

•  Dynamik und/oder Nachversicherungsgarantien werden 
ebenfalls angeboten

Bis wir unsere Antragsunterlagen überarbeitet haben, 
nutzen Sie bitte den Ihnen bekannten Antrag.

Die Produktbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben.  
Maßgebend ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.
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